
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten 
informieren:  
 
1. Miet-Training in Bergtheim und Güntersleben  

Am 15. und 17. April 2019 von 17 bis 20 Uhr findet in Güntersleben ein Miet-
Training statt. Am 23. und 24. April 2019 von 17 bis 20 Uhr wird das Angebot in 
Bergtheim wiederholt.  
Es werden u.a. folgende Themen angesprochen: Rechte und Pflichten als 
Mieter, Richtig Heizen und Lüften, Mülltrennung, Kommunikation mit dem 
Vermieter, Besichtigungstermin, Mietvertrag, Nebenkosten. Geflüchteten und 
Migrant*innen soll dadurch Orientierung und Hilfe bei der Suche nach einer 
Wohnung, als auch in der neuen Rolle als Mieter*in gegeben werden.  
Falls Sie Geflüchtete oder Helfer kennen, für die die Angebote interessant sind, 
geben Sie die Informationen gerne an die betreffenden Personen weiter. 
Anmeldung richten Sie bitte an Tobias Bothe (Mobil: 01522 4 306 779 oder E-
Mail: t.bothe@caritas-wuerzburg.org). Die Plakate zum Miet-Training finden Sie 
im Anhang (190423_Plakat_Mietertraining_Bergtheim; 
190415_Plakat_Mietertraining_Güntersleben). 
 
 
 
 

2. Qualifikationsangebot ‚Job Coach‘ der Stadt Würzburg 
Die Stadt Würzburg bietet Praxisnahe Seminare für Ehrenamtliche an, in denen 
das Handwerkszeug vermittelt wird, um Geflüchtete erfolgreich in Arbeit zu 
vermitteln. Die Seminare sind für Freitagnachmittag und Samstag geplant. 
Sobald sich genügen Interessent*innen gefunden haben wird der genaue 
Termin abgestimmt. Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei 
burkard.fuchs@stadt.wuerzburg.de oder unter 0931 37-4612 bzw. 0151 72 668 
396. Weitere Informationen zum Angebot finden Sie bei Interesse auch im 
angehängten PDF (JobCoach1).  
 
 
 
 

3. Neue, stabilisierende Gruppenangebote der Initiative für traumatisierte 
Flüchtlinge des Roten Kreuzes in Würzburg  
Das Bayerische Rote Kreuz bietet in Würzburg (Zellerau) Psychosoziale 
Einzelberatung für Geflüchtete und auch Beratungsgespräche für Ehren- und 
Hauptamtliche, sowie geschulte Übersetzer für Beratungssettings an. Ergänzt 
werden diese Angebote durch stabilisierende Gruppenangebote für 
Geflüchtete, wie beispielsweise Yogagruppen für Frauen, 
Entspannungsgruppen und Reittherapie.  
Wenn Sie Menschen kennen, für die diese Angebote hilfreich sein könnten, 
oder wenn Sie selbst Beratung wünschen, können Sie sich gerne an Frau 
Glosser und Frau Böck wenden. Kontaktdaten und weitere Informationen zu 
den Angeboten finden Sie unter 
http://www.kvwuerzburg.brk.de/angebote/sozialpsychiatrie/initiative-fuer-
traumatisierte-fluechtlinge.html.  
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EHRENAMTLICHER  
JOB COACH WERDEN. 


GEFLÜCHTETE  
IN ARBEIT BRINGEN. 


MIT UNSERER  
UNTERSTÜTZUNG. 


KOMMENDER WORKSHOP 
 


Baldmöglichst 
Reuterhaus Würzburg 


 
Anmeldung unter: 


burkard.fuchs@stadt.wuerzburg.de  


NOCH FRAGEN? 
 


Burkard Fuchs 
0931.37-4612 


0151.72668396 


Die Stadt Würzburg bildet Ehrenamtliche 
in praxisnahen Seminaren zu Job 


Coaches aus. 
 


Wir stellen dabei das Handwerkszeug 
bereit, um Geflüchtete einfach und 
erfolgreich in Arbeit zu vermitteln. 


 
Werden auch Sie Job Coach und schaffen 
Sie mit uns echte Zukunftsperspektiven! 







Ein Ehrenamt… 


Geflüchtete in den Arbeitsmarkt 
zu begleiten… 


…zur Freude von 
Arbeitgebern… 


…und auf diese Weise zur Integration 
in die Gesellschaft beiträgt… 


…das alle zu Gewinnern macht! 


Werde auch DU ein Teil der 


Erfolgsgeschichte!  


WIN HOCH 3 







Zwei Einheiten, jeweils Freitag 13:00 – 17:00 Uhr 
und Samstag 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 


Reuterhaus in der  
Mergentheimerstr. 184, 97084 Würzburg 


Welche Themen bearbeiten wir? 


Ehrenamt? 
Fallstricke der Kommunikation? 
Und wenn es schwierig wird? 
Verschiedene Kulturen… 


Rechtliche Grundlagen 
Meine Aufgaben als JobCoach 


Tools 
Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt in 


Deutschland 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

4. Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes (DCV) zu den geplanten 
Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 
Der DCV hat eine ausführliche Stellungnahme (PDF 
DCV_Stellungnahme_Drittes_Gesetz_Anderung_AsylbLG) zu den geplanten 
Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes veröffentlicht.  
Insgesamt scheint laut DCV das Bemühen dominierend, die gesetzlich 
vorgeschriebenen Mehrausgaben durch Kürzungen an anderer Stelle zu 
kompensieren. Insbesondere die Schaffung einer niedrigeren Bedarfsstufe für 
erwachsene Leistungsberechtigte in Sammelunterkünften ist aus Sicht des DCV 
problematisch. Der DCV begleitet das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
seit dessen Einführung kritisch und spricht sich seit langem für eine Aufhebung 
und eine Überführung der betroffenen Personengruppen in die Hilfesysteme der 
Bücher zwei und zwölf des Sozialgesetzbuches (SGBII und SGB XII) aus. Die 
grundsätzliche Kritik bezieht sich unter anderem darauf, dass das AsylbLG die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erschwert. 
 
 
 
 

5. Handout zu freiwilliger Aus- und Wiedereinreise  

Wenn Asylanträge abgelehnt wurden und Arbeitserlaubnisse nicht ausgestellt 
werden (dürfen), stehen Geflüchtete vor Perspektivlosigkeit und der 
Entscheidung freiwillig auszureisen und aus dem Heimatland ein Arbeitsvisum 
für Deutschland zu beantragen. Da diese Visa aber nur unter bestimmten 
Voraussetzungen erteilt werden, ist dieser Weg nicht immer möglich und von 
vielen Faktoren abhängig. Das Projekt Tür an Tür hat die Rahmenbedingungen 
zur Aus- und Wiedereinreise zum Zweck der Ausbildung und Beschäftigung in 
einem Merkblatt zusammengefasst (PDF 190218_Handout_freiwillige_Aus-
und_Wiedereinreise). In jedem Fall empfehlen wir Menschen, die über diesen 
Schritt nachdenken, sich von einer der Migrations- oder Flüchtlings- und 
Integrationsberatungsstellen beraten zu lassen.  
 
 
 
 

6. Amnesty International Verfahrensberatung – Termine im April 2019 

An diesem Montag, den 15. April können sich Geflüchtete in der Sprechstunde 
von Amnesty International zu Fragen rund um ihr Asylverfahren beraten lassen. 
Die Sprechstunde findet im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr im Gesprächsladen an 
der Augustinerkirche, Dominikanerplatz 4 in Würzburg statt. Bitte alle 
Unterlagen mitbringen. Ein weiterer Termin im April ist Montag, der 29. April.  

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft 
für Ihr großartiges Engagement. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise  
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Stellungnahme des Deutschen 
Caritasverbandes 
 
Referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Änderung des  
Asylbewerberleistungsgesetzes 
(Stand: 26.03.2019) 
 
 
 
Zusammenfassung 


 
Der Deutsche Caritasverband (DCV) bedankt sich für die Möglichkeit, zum Entwurf eines Drit-
ten Gesetzes zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) Stellung zu neh-
men. Allerdings weisen wir darauf hin, dass angesichts der erneut sehr kurzen Frist eine ver-
tiefte Auseinandersetzung mit den einzelnen Regelungen nicht möglich war. Wir halten die ge-
setzte Frist nicht für ausreichend, um Verbände und Fachkreise rechtzeitig im Sinne der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zu beteiligen. Dies ist gerade vor dem 
Hintergrund, dass Beteiligungsverfahren dazu beitragen können, ungewollte Rechtsfolgen und 
unzumutbare Härten abzuwenden, bedauerlich. Wir behalten uns vor, zu einem späteren Zeit-
punkt weitere Anmerkungen zu dem Gesetzesentwurf einzubringen.  
 
Der Deutsche Caritasverband begleitet das Asylbewerberleistungsgesetz seit dessen Einfüh-
rung im Jahr 1993 kritisch und spricht sich seit langem für eine Aufhebung des Gesetzes und 
eine Überführung der betroffenen Personengruppen in die Hilfesysteme der Bücher II und XII 
des Sozialgesetzbuches aus. Die grundsätzliche Kritik bezieht sich unter anderem darauf, dass 
das Asylbewerberleistungsgesetz als Sondergesetz mit Blick auf die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zum Menschenrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, 
welches migrationspolitisch nicht zu relativieren ist, nicht ausreichend begründet ist und die 
Teilhabe der Leistungsberechtigten am gesellschaftlichen Leben erschwert. Mitarbeitende der 
Caritas kennen dies aus ihrer täglichen Beratungstätigkeit, denn häufig sind die Betroffenen mit 
den negativen Auswirkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes etwa durch die beschränkte 
gesundheitliche Versorgung konfrontiert. 
 
Der  Gesetzentwurf greift  in weiten Teilen ein Gesetzesvorhaben auf, für das es in der letzten 
Legislaturperiode im Bundesrat keine  Zustimmung gab. Mit ihm    werden die Bedarfssätze aus 
§ 3 AsylbLG nach der Sonderauswertung der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 


 
Eva Welskop-Deffaa 
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2013 neu ermittelt und die Bedarfsstufen neu geregelt. In Umsetzung des Koalitionsbeschlus-
ses vom 13.04.2016 werden die regelbedarfsrelevanten Ausgaben für Haushaltsenergie und 
Wohnungsinstandhaltung aus dem Bedarfssatz ausgegliedert und gesondert erbracht. Weiter-
hin sollen die Förderlücke für Asylbewerber(innen) und Geduldete in Ausbildung geschlossen 
und eine dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII entsprechende Freibetragsregelung für ehrenamtli-
che Tätigkeiten eingeführt werden. 
 
Neben positiven Ansätzen, wie dem Bemühen, die seit vielen Jahren bekannte und integrati-
onsverhindernde Förderlücke zu schließen und ehrenamtliches Engagement zu fördern, stehen  
Leistungseinschränkungen für Bewohner(innen) von Flüchtlingsunterkünften, die – wie von uns 
bereits bei der ersten Vorlage des Gesetzes im Jahr 2016 vorgetragen –  nicht durch einen tat-
sächlichen Minderbedarf begründet sind. Insgesamt scheint das Bemühen dominierend, die 
gesetzlich vorgeschriebenen Mehrausgaben durch die Erhöhung auf Basis der Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe durch Kürzungen an anderer Stelle zu kompensieren.  
 
Zu ausgewählten geplanten Neuregelungen im Einzelne n:
 
I. Leistungsberechtigte (§ 1 Abs. 1, Abs. 3 AsylbLG -E) 
 
Seit der Änderung des Asylgesetzes durch das Integrationsgesetz entsteht die Gestattung mit 
der Ausstellung eines Ankunftsnachweises. Für Fälle, in denen ein Asylgesuch geäußert, je-
doch noch kein Ankunftsnachweis ausgestellt ist, wird eine Leistungsberechtigung geschaffen, 
um Regelungslücken zu schließen.  
Ferner wird in Absatz 3 die Regelung für den Wechsel des Rechtskreises vom AsylbLG ins 
SGB II/SGB XII angepasst: Künftig endet die Leistungsberechtigung allein mit der Ausreise o-
der dem Ablauf des Monats, in dem die Leistungsvoraussetzung entfällt.  
 
Bewertung und Handlungsbedarf  
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Klarstellung in § 1 Abs. 1 Nr. 1a AsylbLG-E und die 
damit einhergehende Rechtssicherheit für die Betroffenen. 
Aus der Neufassung der Regelung in Absatz 3 allerdings entsteht für die Betroffenen eine er-
höhte Rechtsunsicherheit. Besonders betroffen sind Personen, deren Asylantrag durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt wurde und denen im anschließen-
den Klageverfahren vom Verwaltungsgericht ein Schutzstatus zugesprochen wurde, wogegen 
das BAMF wiederum Rechtsmittel einlegt. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung erhält diese 
Personengruppe weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG, obwohl ihnen ein Verwaltungsge-
richt bereits einen Schutzstatus zugesprochen hat. Über die Dauer des Klageverfahrens, das 
sich über Monate ziehen kann, wird den Betroffenen der Zugang zu integrations- und arbeits-
fördernden Leistungen verwehrt.  
Der Deutsche Caritasverband kritisiert ferner, dass die Anerkennung durch das BAMF nicht 
länger unmittelbar zum beschriebenen Rechtskreiswechsel führt, sondern erst mit deren Unan-
fechtbarkeit (vgl. § 67 Abs. 1 AsylG). Unsere Beratungsstellen berichten, dass bis zur Zustel-
lung aller erforderlichen Unterlagen durch das BAMF oder die Ausstellung des Aufenthaltstitels 
durch die Ausländerbehörde mehrere Wochen, zum Teil Monate vergehen können. Durch die 
vorgeschlagene Regelung würden sich diese Verzögerungen für die Leistungsberechtigten, die 
diese nicht verschuldet haben, unmittelbar negativ auswirken. 
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II. Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 Abs. 1 Asy lbLG-E) 
 
1. Schließen der Förderlücke bei Studium oder Ausbi ldung (§2 Abs. 1 Satz 2 und 3 
AsylblG-E) 
 
Mit den vorgeschlagenen Änderungen in § 2 AsylbLG Abs. 1 Satz 2 und 3 soll eine Förderlücke 
geschlossen werden, die Asylsuchende betrifft, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten 
(Analogleistungsbezug) und eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren. Auf Asylsuchende 
im Analogleistungsbezug ist das SGB XII entsprechend anzuwenden. Auszubildende und Stu-
dierende, die dem Grunde nach Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) oder SGB III haben, sind von Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts nach SGB XII ausgeschlossen (§ 22 SGB XII, Vorrang der Ausbildungsbeihilfe). 
Schutzsuchende, die ein Studium oder eine Ausbildung absolvieren, zählen zu diesem Perso-
nenkreis. Sie erhalten aber während des Asylverfahrens grundsätzlich kein BAföG oder 
SGB III-Leistungen (Zu den befristeten Ausnahmen für Personen mit „hoher Bleibeperspektive“ 
vgl. § 132 SGB III), sind also letztlich aus der Ausbildungsförderung und dem SGB XII ausge-
schlossen. Mit dem Bezug von Analogleistungen sind Asylsuchende damit schlechter gestellt 
als beim vorangegangenen Leistungsbezug nach § 3 AsylbLG, da das AsylbLG einen solchen 
Ausschluss nicht kennt. 
In § 2 Abs. 1 Satz 2 AsylbLG soll nunmehr klargestellt werden, dass der Leistungsausschluss 
gem. § 22 SGB XII nicht für Analogleistungsberechtigte mit Duldung, Aufenthaltsgestattung o-
der einer dem AsylbLG zugeordneten Aufenthaltserlaubnis gilt, die eine dem Grunde nach för-
derfähige Ausbildung nach SBG III absolvieren. (v.a. duale Berufsausbildung). 
In § 2 Abs. 1 Satz 3 soll geregelt werden, dass die Leistungsbehörden im pflichtgemäßen Er-
messen Leistungen nach SGB XII für analogleistungsberechtigte Inhaber(innen) einer Aufent-
haltsgestattung gewähren können, die sich in einer nach dem BAföG förderfähigen Ausbildung 
befinden. Diese Leistungen sollen als Darlehen oder Zuschuss gewährt werden können.  
 
Bewertung und Handlungsbedarf:  
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Bemühungen, die seit langem bekannte Förderlücke 
für Analogleistungsbezieher(innen) zu schließen. Anstatt diese Förderlücke allerdings durch 
Regelungen im AsylbLG zu schließen und damit bestehende Sondersysteme für gestattete und 
geduldete Personen weiter zu verfestigen, sollte eine Lösung über Anpassungen im SGB III 
und BAföG gefunden werden, um damit Gestattete und Geduldete ihren Mitschüler(inne)n und 
Kolleg(inn)en in Bezug auf die Förderung gleichzustellen. 
Jenseits dieser grundsätzlichen Forderung ist festzustellen, dass der Leistungsausschluss für 
Analogleistungsberechtigte, die eine nach BAB förderfähige Ausbildung absolvieren, durch die 
Neuregelung aufgehoben würde. Die in Satz 2 formulierte Regelung für Analogleistungsberech-
tigte, die sich in einer nach dem BAföG förderfähigen Ausbildung befinden, ist hingegen aus 
Sicht des Deutschen Caritasverbandes missverständlich formuliert. So ist unklar, ob das Ziel 
der Regelung ist, den Leistungsbehörden die Form der Leistungsgewährung als Darlehen oder 
Zuschuss oder die Leistungsgewährung an sich ins Ermessen zu stellen. Angelehnt an die Ge-
setzesbegründung (S. 21) ist zu vermuten, dass es um die Form der Leistungsgewährung geht. 
Im Sinne der Eindeutigkeit und Verständlichkeit von Gesetzestexten wird eine Klarstellung je-
doch dringend angeregt.  
Grundsätzlich ist aus der Sicht des Deutschen Caritasverbandes die Ungleichbehandlung von 
Personen, deren Ausbildung dem Grunde nach über das SGB III oder BAföG förderfähig ist, zu 
hinterfragen. Laut Gesetzesbegründung soll eine Besserstellung im Vergleich zu Leistungsbe-
rechtigten nach dem BAföG vermieden werden. Diese Regelung ist dahingehend nachvollzieh-
bar, dass Bezieher(inne)n von Leistungen nach dem BAföG in einem Hochschul- oder Fach-
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hochschulstudium diese zur Hälfte als Darlehen gewährt werden, das nach dem Abschluss des 
Studiums zurückgezahlt wird. Neben Studierenden können jedoch auch Schülerinnen und 
Schüler in schulischer Ausbildung von einer Förderung durch das BAföG profitieren, welches in 
diesem Fall als Zuschuss gewährt wird (Schüler-BAföG). Die Gesetzesbegründung greift damit 
zu kurz und übersieht diese Unterscheidung innerhalb des BAföG-Systems.  
Insgesamt folgt aus der vorgeschlagenen Regelung eine Schlechterstellung von Schülerinnen 
und Schülern in schulischer Berufsausbildung gegenüber Auszubildenden in dualen Ausbil-
dungsberufen. Da es sich bei den schulischen Ausbildungsberufen insbesondere auch um Be-
rufe im Gesundheitswesen handelt, für die bundesweit ein Fachkräftemangel besteht, sehen 
wir diese Regelung aus integrations- und arbeitsmarktpolitischen Erwägungen kritisch. Es han-
delt sich darüber hinaus um Berufe, die besonders häufig von Frauen gewählt werden, so dass 
darüber hinaus eine indirekte Geschlechterdiskriminierung vorliegt. 
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die Regelung in § 132 SGB III (Sonderregelung für die 
Ausbildungsförderung von Ausländerinnen und Ausländern) Ende 2019 ausläuft. Eine Verlän-
gerung der getroffenen Regelungen wäre aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes zu be-
grüßen. 
 
2. Gesonderte Bedarfsstufe für Analogleistungsbezie hende in Flüchtlingsunterkünften 
(§ 2 Abs. 1 Satz 3 AsylblG-E) 
 
Als Folgeänderung zur Schaffung einer besonderen Bedarfsstufe für erwachsene Leistungsbe-
rechtigte (§ 3a Abs. 1 Nr. 2b, Abs. 2 Nr. 2b AsylbLG-E) in Flüchtlingsunterkünften wird diese 
Regelung auf Analogleistungsbeziehende übertragen, die in entsprechenden Einrichtungen le-
ben. Auch die Regelung für erwachsene Kinder, die im Haushalt der Eltern leben (§ 3a Abs. 1 
Nr. 3a, Abs. 2 Nr. 3a AsylbLG-E), wird auf diese Gruppe übertragen. 
 
Bewertung und Handlungsbedarf  
Der Deutsche Caritasverband sieht die Schaffung einer besonderen Bedarfsstufe auch mit ih-
ren Auswirkungen auf die Analogleistungsbeziehenden kritisch und verweist auf die nachfol-
genden Bewertungen. 
 
III. Grundleistungen (§§ 3 und 3a AsylbLG-E)  
 


1. Gesonderte Erbringung des Bedarfes für Wohnungsi nstandsetzung und 
Haushaltsenergie (§ 3 Abs. 3 AsylbLG-E)  


 
Nach dem Gesetzesentwurf werden für Personen, die nicht mehr in Aufnahmeeinrichtungen le-
ben, die regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben für Haushaltsenergie und Wohnungsin-
standhaltung (Abteilung 4) aus den Leistungssätzen für den notwendigen Bedarf ausgegliedert 
(bislang: Unterkunft, Heizung, Hausrat). Bedarfe für Strom und Wohnungsinstandhaltung wer-
den dann, soweit sie „notwendig und angemessen“ sind, gesondert als Geld- oder Sachleistung 
erbracht. Begründet wird dies damit, dass diese Bedarfe speziell bei einer Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften regelmäßig durch Sachleistungen gedeckt werden. 
 
 
Bewertung und Handlungsbedarf  
Das Ansinnen, Doppelleistungen zu vermeiden, ist aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes 
nachvollziehbar. Allerdings gilt diese Regelung nicht nur für Personen, die in Gemeinschaftsun-
terkünften untergebracht sind, sondern dem Grundsatz nach auch für Leistungsbeziehende, die 
in Wohnungen leben. Für diese Personengruppe befürchtet der Deutsche Caritasverband 
durch die notwendig werdende Beantragung dieses gesondert als Geld- oder Sachleistung zu 







 


5 
 


 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 


erbringenden Bedarfs und das anschließende Prüfverfahren einen erhöhten Erfüllungsaufwand 
für die Verwaltung und erhebliche Schwierigkeiten für die Betroffenen. 
 
 
 


2. Bedarfssätze der Grundleistungen (§ 3a AsylbLG-E ) 
 


Mit mehrjähriger Verzögerung soll nun die gesetzlich festgeschriebene Anpassung der Regel-
bedarfssätze erfolgen, womit eine Neufestsetzung auf Basis der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe nach dem Regelbedarfsermittlungsgesetz (RBEG) umgesetzt wird. Durch 
die gesonderte Erbringung der Bedarfe für Wohnungsinstandsetzung und Haushaltsenergie 
liegen die Sätze teilweise (in Stufe 2 und 3) unterhalb der bisherigen Höhe. Diese Ausgliede-
rung sorgt in Verbindung mit Streichungen in einzelnen Abteilungen dafür, dass die Sätze des 
Asylbewerberleistungsgesetzes wie bereits in der Vergangenheit deutlich unterhalb der Leis-
tungen des SGB XII liegen. 
 
 
Regelbedarfs-
stufe  


Notwendiger 
persönlicher 
Bedarf  


notwendiger 
Bedarf  


Gesamtbedarf*  Regelbedarfe 
nach dem SGB 
XII**  


Stufe 1  150 Euro  194 Euro  344 Euro  424 Euro  
Stufe 2  136 Euro  174 Euro  310 Euro  382 Euro  
Stufe 3  120 Euro  155 Euro  275 Euro  339 Euro  
Stufe 4  79 Euro  196 Euro  275 Euro  322 Euro  
Stufe 5  97 Euro  171 Euro  268 Euro  302 Euro  
Stufe 6  84 Euro  130 Euro  214 Euro  245 Euro  
 
* gesondert erbracht werden sollen im AsylbLG künftig Bedarfe für Unterkunft, Heizung, Hausrat, Wohnungsinstand-
setzung und Haushaltsenergie  
** gesondert erbracht werden im SGB XII Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
 
 
Bewertung und Handlungsbedarf  
Mit seinem Urteil vom 18. Juli 2012 (1 BvL 10/10, 1 BvL 2/11) verpflichtete das Bundesverfas-
sungsgericht den Gesetzgeber zu einer transparenten und bedarfsgerechten Bemessung der 
Leistungssätze und stellte klar, dass die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzmi-
nimums keine Abstriche aus migrationspolitischen Erwägungen zulässt.  
Eine Anpassung der Regelsätze ist längst überfällig, wobei aus Sicht des Deutschen Caritas-
verbandes jedoch Zweifel bleiben, inwieweit es sich dabei um eine bedarfsgerechte Bemes-
sung nach den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts handelt. Hier gilt es unter anderem zu 
berücksichtigen, dass auch Personen Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz erhal-
ten, die sich nicht nur vorübergehend in Deutschland aufhalten. Verschärft wird die Situation für 
Leistungsbeziehende dadurch, dass ein Großteil der Schutzsuchenden aufgrund der Unterbrin-
gung in Flüchtlingsunterkünften künftig abgesenkte Leistungen nach Stufe 2 erhalten wird. Zu 
einzelnen Veränderungen wird im Folgenden Stellung genommen.  
 


3. Gesonderte Bedarfsstufe für Erwachsene in Flüchtlin gsunterkünften (§ 3a Abs. 1 
Nr. 2b, Abs. 2 Nr. 2b AsylbLG-E)  


 
Mit der Nummer 2b wird eine besondere Bedarfsstufe für erwachsene Leistungsberechtigte 
eingeführt, die in Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder vergleichbaren Un-
terkünften untergebracht sind. Die Bedarfsstufe beträgt 90 Prozent des Satzes der Bedarfsstu-
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Deutscher  
Caritasverband e.V. 


fe 1. Die Veränderung erfolgt in der Annahme, dass sich bei einer Gemeinschaftsunterbringung 
für die Bewohner(innen) Einspareffekte ergeben, die mit denen in Paarhaushalten im Ergebnis 
vergleichbar sind (Gesetzesbegründung, S. 26f). 
 
 
Bewertung und Handlungsbedarf  
Der Deutsche Caritasverband bezweifelt auf Grundlage seiner langjährigen Erfahrung in der 
Flüchtlingsarbeit, dass sich bei dieser Unterbringungsform für die Bewohner(innen) Einsparef-
fekte ergeben und hält die Schaffung der gesonderten Bedarfsstufe, die für die Betroffenen ei-
ne weitere Leistungsabsenkung bedeutet, für ungerechtfertigt. Von Familienangehörigen, die in 
familiärer Gemeinschaft zusammen leben, kann zumutbar erwartet werden, dass sie „aus ei-
nem Topf“ wirtschaften. Empirische Grundlagen können eine damit einhergehende Einsparung 
belegen (BVerfG, 1 BvR 371/11). Hingegen ist ein mit der Unterbringung in Flüchtlingsunter-
künften einhergehendes Einsparpotential empirisch nicht (hinreichend) belegt und auch nicht 
plausibel. Die Annahme, dass bei Fremden, deren einzige Verbindung es ist, in der Anonymität 
von Massenunterkünften leben zu müssen, durch eine vermeintliche „Schicksalsgemeinschaft“ 
(Gesetzesbegründung, S. 27) eine Solidarisierung erfolgt, aus der sich für die Bewohner(innen) 
finanzielle Synergieeffekte ergeben, wird der Realität in Flüchtlingsunterkünften nicht gerecht. 
Voraussetzung für ein gemeinsames Wirtschaften ist vielmehr ein gefestigtes gegenseitiges 
Vertrauen. Ob sich dies zwischen Fremden unter diesen Rahmenbedingungen entwickeln 
kann, ist zweifelhaft – zu Recht wird dies in der Gesetzesbegründung im Zusammenhang mit 
der Zuordnung erwachsener Kinder in Bedarfsstufe 3 betont: „Denn ebenso wie bei Paaren be-
steht auch zwischen Eltern und ihren auch erwachsenen Kindern ein besonderes Näheverhält-
nis, weshalb ihnen ein gemeinschaftliches Wirtschaften möglich und zumutbar ist.“ (Gesetzes-
begründung, S. 24). Allein die Fluktuation in Flüchtlingsunterkünften verhindert üblicherweise 
den Aufbau eines solchen Näheverhältnisses. Dass Bewohner(innen) regelmäßig aus unter-
schiedlichen Herkunftsregionen und Kulturen stammen, woraus sich Verständigungsschwierig-
keiten und zum Teil sogar Konflikte ergeben können, steht als weiterer Faktor einem gemein-
samen Wirtschaften entgegen. Hinzu kommt, dass sich laut Gesetzesbegründung die zu erwar-
tenden Einspareffekte auch dadurch ergeben sollen, dass „Wohnraum gemeinsam genutzt 
wird, im Haushalt vorhandene Gebrauchsgüter gemeinsam angeschafft und genutzt werden“ 
(Gesetzesbegründung, S. 23). Leistungen dafür sind aber schon in der Bedarfsstufe 1 nicht 
enthalten, da sie gesondert erbracht werden (vgl. § 3 Abs. 3 S. 3 AsylbLG und oben Punkt 4). 
Daher können sich hier keine Einspareffekte für die Betroffenen ergeben. Auch mit Blick auf 
den notwendigen persönlichen Bedarf verbietet sich die vorgesehene Leistungsminderung. 
Aufgrund des Bezuges von Sachleistungen ist dieser Betrag oftmals die einzige Möglichkeit, 
selbstbestimmt über einen Teil des eigenen Lebens zu entscheiden und Autonomie zu erleben. 
Dass auch Notunterkünfte, in denen regelmäßig eine behelfsmäßige Unterbringung ohne jeden 
Synergieeffekt für die Bewohner(innen) erfolgt und die sich nach allen Erfahrungen nicht für ei-
ne dauerhafte oder längere Unterbringung eignen, einbezogen werden, erschließt sich eben-
falls nicht. 
 


4. Zuordnung von haushaltsangehörigen erwachsenen Kind ern in Bedarfsstufe 3 (§ 
3a Abs. 1 Nr. 3a AsylbLG-E)  


 
Bei unverheirateten haushaltsangehörigen erwachsenen Kindern unter 25 Jahren wird davon 
ausgegangen, dass sie mit ihren Eltern aus einem Topf wirtschaften, sodass sich entsprechen-
de geringere Kosten und Einspareffekte ergeben. Nach den Plänen des Gesetzesentwurfes 
wird die Höhe des Leistungssatzes für diese jungen Erwachsenen auf das Niveau der Bedarfs-
stufe 3 und damit auf 80 % der Bedarfsstufe 1 limitiert.  
 
Bewertung und Handlungsbedarf  
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Deutscher  
Caritasverband e.V. 


Der Deutsche Caritasverband teilt grundsätzlich die Ansicht, dass zwischen Eltern und erwach-
senen Kindern – anders als zwischen Fremden – ein Näheverhältnis besteht, das zu Einspa-
rungen im Bereich des notwendigen Bedarfes führen kann. Mit Blick auf den notwendigen per-
sönlichen Bedarf sind die Ausführungen in der Gesetzesbegründung allerdings fragwürdig: 
Zwar kann der allgemeinen Lebenserfahrung, wonach Eltern etwa regelmäßig den überwie-
genden Teil der Kosten von Mediendienstleistungen tragen und dabei auf eine Abrechnung wie 
unter Fremden verzichten, nicht bestritten werden. Eltern, die Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz beziehen, sind anders als andere Gruppen aber regelmäßig nicht in der 
Lage, zusätzlichen Kosten für ihre Kinder zu übernehmen, zumal sie auch in Bedarfsstufe 1 
(bzw. 2) nur einen im Vergleich zum Regelsatz gekürzten Betrag für den eigenen Bedarf zur 
Verfügung haben. Damit geht diese Regelung zu Lasten der Eltern, die – nach der Annahme in 
der Gesetzesbegründung – zu Gunsten der Kinder ihren eigenen persönlichen Bedarf, der nicht 
deckungsgleich zu dem ihrer Kinder ist, einschränken werden. 
 
 
IV. Einkommen und Vermögen: Schaffung einer Freibet ragsrege-


lung für ehrenamtliche Tätigkeiten (§ 7 Abs. 3 Asyl bLG-E) 
 
Eine neu geschaffene Freibetragsregelung lässt – entsprechend § 82 Absatz 3 Satz 4 SGB XII 
– Bezüge oder Einnahmen, die nach den dort genannten Bestimmungen des Einkommensteu-
ergesetzes steuerbefreit sind, anrechnungsfrei. Dies betrifft insbesondere Aufwandsentschädi-
gungen für nebenberufliche bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten als Übungsleiterin oder Übungslei-
ter oder Ausbilderin oder Ausbilder sowie für nebenberufliche bzw. ehrenamtliche Tätigkeiten 
im Rahmen gemeinnütziger Zwecke.  
 
Bewertung und Handlungsbedarf  
Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Schaffung einer Freibetragsregelung bei der Ein-
kommensanrechnung für ehrenamtliche Tätigkeiten. Aus unserer langjährigen Erfahrung kön-
nen wir bestätigen, dass ehrenamtliches Engagement einen Schlüssel zur Integration und zum 
Spracherwerb darstellen kann, Begegnung fördert und gegenseitige Vorbehalte abbaut. Nega-
tiv ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass die in der Gesetzesbegründung (S. 20f) 
erwähnte und im Jahr 2016 erfolgte „realitätsgerechte Fortentwicklung der Leistungssätze für 
den notwendigen persönlichen Bedarf […], die zur Herausnahme weiterer regelbedarfsrelevan-
ter Verbrauchsausgaben“ geführt hat, einer ehrenamtlichen Tätigkeit etwa in Sportvereinen 
entgegenstehen dürfte: So wurden in diesem Zusammenhang Gebrauchsgüter und Ausrüstun-
gen für Sport ebenso gestrichen wie außerschulische Sport- und Musikunterrichte.  
 
 
Freiburg, 29.03.2019  
Deutscher Caritasverband e.V.  
Eva M. Welskop-Deffaa 
Vorstand Sozial- und Fachpolitik 
 
 
Kontakt: 
 
Bernward Ostrop, Referent Migration und Flüchtlinge, DCV (Berlin)  
Tel. 030 284447-53, Bernward.Ostrop@caritas.de 
 
Raphael Bolay, Referent Migration und Integration, DCV (Freiburg) 
Tel. 0761 200-331, Raphael.Bolay@caritas.de 
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Simone Haaf, Referentin Migration und Integration, DCV (Freiburg)  
Tel. 0761 200-680, Simone.Haaf@caritas.de 
 
Sophia Stockmann, Referentin Migration und Integration, DCV (Freiburg) 
Tel. 0761 200-672, Sophia.Stockmann@caritas.de  
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Merkblatt zur freiwilligen Aus- und Wiedereinreise zum Zwecke der Ausbildung und Beschäftigung 
        


Stand: Februar 2019 


Vor der Ausreise 
Im Herkunfts-
land 


Nach Wie-
dereinreise Verlängerung 


 


Allgemeine Voraussetzungen 
 


 Reisepass* 
 Keine Straftaten von mehr als 50 bzw. 90 Tagessätze 
 Mietvertrag oder schriftliche Zusage auf mietfreies Wohnen* 
 Eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts (für eine Einzelperson monatlicher Verdienst von 800 € brutto)   
 Nachweis über Sprachkenntnisse mind. A2 (ggf. Zertifikat)* 
 Passfoto (biometrisch)* 
 Online einen Termin bei der deutschen Botschaft im Herkunftsland vereinbaren 
 Flug buchen 
 Vorrangprüfung der BA muss zu Gunsten des/der Antragsstellers/-in ausgehen (ggfs. Vorabprüfung) 
 Empfehlung: Weitere Dokumente* wie Antrag auf Beschäftigungserlaubnis, Führungszeugnis, Lebenslauf, Arbeits-


zeugnis und Führerschein können sich für eine Visumserteilung positiv auswirken 
 Empfehlung: Vorabzustimmung der Ausländerbehörde (kann sich positiv auswirken) 
 Ggf. Kürzung oder Aufhebung der Wiedereinreisesperre (formloser Antrag) 
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Zusätzliche Voraussetzungen zum Zwecke der Ausbildung ( § 17 AufenthG ) 
 


 Ausbildungsvertrag bei der Kammer eingetragen* | Achtung! Der Termin des Ausbildungsbeginns darf beim per-
sönlichen Termin bei der deutschen Botschaft im Herkunftsland nicht in der Vergangenheit liegen! 


 Falls eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts nicht ausreichend, ist Nebenjob bis 10 Std. wöchentlich mög-
lich, wenn Ausbildungsbetrieb zustimmt. Dann auch Vorlage des Arbeitsvertrags* des Nebenjobs. Ggf. genügt auch 
ein Sperrkonto mit 4.800 € oder eine Bürgschaft. 


 


 


Zusätzliche Voraussetzungen zum Zwecke der Beschäftigung (§ 18 Abs. 4 AufenthG) – nur in Engpassberufen  
 


 Zeugnis über den Abschluss einer qual. Berufsausbildung oder Berufsabschluss als gleichwertig anerkannt in BRD 
 Konkretes Jobangebot im erlernten Beruf 


 
 
 
 
 


----------------- 
* Diese Dokumente müssen im Original bei der persönlichen Vorsprache in der deutschen Botschaft im Herkunftsland vorgezeigt werden. 
** https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207812/79a9f931dd29e7c63c13d9eceb64eb03/konsultation-vk-art22-data.pdf  


  


Kontakt: 
Perrine Dilling, Tür an Tür – Integrationsprojekte gGmbH 
Wertachstr. 29, 86153 Augsburg 
Tel.: +49 (0) 821 90977-34 
E-Mail: perrine.dilling@tuerantuer.de 



https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207812/79a9f931dd29e7c63c13d9eceb64eb03/konsultation-vk-art22-data.pdf

mailto:perrine.dilling@tuerantuer.de
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Flüchtlingen (IvAF) durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.  
 


  


Unsere- Grundsätze der 
Wiedereinreiseberatung 


 Die Rückkehr nach 
Deutschland kann nicht 
garantiert werden. 


 Alle Argumente die für  
oder gegen eine freiwil-
lige Ausreise sprechen, 
sollten gründlich gegen-
einander abgewogen 
werden. 


 Die Ratsuchenden müs-
sen die Entscheidung, 
ein Aus- und Wiederein-
reiseverfahren zu durch-
laufen, selbst treffen. 


 
 
█ Freiwillige 
Aus- und Wiedereinreise 
 


Vielen Menschen mit einer 
Aufenthaltsgestattung (Asyl-
bewerber/-innen) oder einer 
Duldung (Asylantrag abge-
lehnt) wird insbesondere in 
Bayern der Zugang zu Ausbil-
dung und Beschäftigung ver-
wehrt. Die zahlreichen (de-
facto-)Arbeitsverbote führen 
zu Perspektivlosigkeit und 
verhindern, dass Menschen 
selbstbestimmt und unabhän-
gig von Sozialtransfers in 
Deutschland leben können. 
Unter den Betroffenen befin-
den sich Personen, die die 
Berufsschule besucht haben, 
die gute Deutschkenntnisse 
erworben haben und die viel-
leicht sogar bereits einen 
Ausbildungsvertrag in Hän-
den halten.  


Wenn es dennoch keine Per-
spektive gibt, um in Deutsch-
land die Beschäftigungser-
laubnis für eine Ausbildung 
oder Arbeit zu erhalten, kann 
eine freiwillige Aus- und Wie-
dereinreise die letzte Chance 
sein. 
Das Verfahren ist kompliziert, 
da zahlreiche Voraussetzun-
gen erfüllt werden müssen. 
 
█ Allgemeine, besondere 
und sonstige Vorausset-
zungen 
 


Die meisten Personen aus 
Drittstaaten benötigen für die 
Einreise nach Deutschland  


 
 
ein Visum. Die Regelungen 
der Visumsvergabe sind im  
Visakodex (eine EU-Rege-
lung), im Visumhandbuch 
des Auswärtigen Amtes sowie 
im Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG) geregelt.  
 
In § 5 AufenthG sind die all-
gemeinen Erteilungsvor-
aussetzungen wie z. B. die 
Sicherung des Lebensunter-
halts geregelt. Die besonde-
ren Erteilungsvorausset-
zungen entsprechen den je-
weiligen Voraussetzungen 
der verschiedenen Aufent-
haltstitel. Beispielsweise wird 
für die Einreise mit einem Vi-
sum zur Beschäftigung nach 
§ 18 Abs. 4 AufenthG u. a. ein 
konkretes Jobangebot vo-
rausgesetzt. Die sonstigen 
Voraussetzungen wie die 
persönliche Antragsstellung 
bei der deutschen Botschaft 
im Herkunftsland sind im Vi-
sakodex und im Visumhand-
buch festgelegt. 
Jede Botschaft hat ein eige-
nes Prüfrecht für einen Vi-
sumsantrag. Dies wird auf der 
jeweiligen Website aufge-
führt. Jeder Antrag bleibt eine 
Einzelfallprüfung, das bedeu-
tet, dass alle Anträge migrati-
onspolitisch und nach Sicher-
heitsgesichtspunkten geprüft 
und u. U. auch abgelehnt wer-
den können. Es besteht kein 
Anspruch auf eine Rück-
kehr. 
 
█ Wiedereinreisesperre 
 


Für abgelehnte Asylbewer-
ber/-innen kann das BAMF 
ein Aufenthalts- oder Einrei-
severbot nach § 11 Abs. 7  
AufenthG verhängen, dieses 
ist jedoch zu befristen. Die 
Sperrwirkung kann durch die  
zuständige Ausländerbe-
hörde auf Antrag gekürzt oder 


 
 
aufgehoben werden. Es muss 
dazu ein formloser Antrag ge-
stellt werden. 
 
█ Zustimmung der 
Ausländerbehörden 
 


Die deutsche Botschaft im 
Herkunftsland hat für die Er-
teilung eines Visums die vor-
herige Zustimmung der örtli-
chen Ausländerbehörde nach 
§ 31 Aufenthaltsverordnung 
(AufenthV) einzuholen. 
 
█ Termine bei Botschaften 
 


Es ist teilweise mit langen 
Wartezeiten zu rechnen und 
nicht in jedem Herkunftsland 
gibt es eine deutsche Bot-
schaft bzw. konsularische 
Dienstleistungen. Deshalb 
werden manche Personen an 
andere Botschaften verwie-
sen. 
 
█ Vorrangprüfung der BA 
 


Nach § 39 AufenthG muss i. 
d. R. die Bundesagentur für 
Arbeit (BA) eine Vorrangprü-
fung und eine Prüfung der 
vergleichbaren Arbeitsbedin-
gungen durchführen. Ggfs. 
kann eine Vorabprüfung sinn-
voll sein. 
 


Grundsätzlich gilt vorab: 
Alle Bleiberechtsmög-
lichkeiten prüfen! 


Insb. § 60a Abs. 2 Satz 
4,  
§ 25a, § 25b, § 25 Abs. 5 
und § 18a  AufenthG 
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